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Seidenzoélle in GrofjzBritannien.,

In seiner Budgetrede vom 28. April hat der englische Schatz-
kanzler Churchill zur grofien Ueberraschung der Seidenindustrie
und des Handels aller Linder, und nicht zuletzt derjenigen GroB-
Britanniens kundgetan, daB vom 1. Juli 1925 an die englische
Regierung auf Seide, Kunstseide und Seidenwaren Zolle erheben
und die inkindische Kunstseidenerzeugung mit einer Gebrauchs-
steuer belegen werde. Die Ueberraschung war umso groBer, als
zwar wohl bekannt war, daB die englischen Seidenfabrikanten,
gestiitzt auf das englische industrieschutzgesetz, bei der Re-
gierung eine Untersuchung der Produktions- und Konkurrenz-
verhiltnisse der englischen Seidenindustrie verlangt und um einen
weitgehenden Zollschutz nachgesucht hatten und eine Ldsung
der Zollfrage auf diesem ,normalen” Wege erstrebten, nicht aber,
daB die Regierung auf diesem Gebiete zu FiskalmaBnahmen
greifen werde. Als solche stellt sich aber der Vorschlag der
Regierung dar, der nicht nur die Fertigerzeugnisse mit Zolten
belastet, sondern auch das Rohmaterial und  iiberdies die in
England hergestellte Kunstgeide mit einer besonderen Steuer be-
legt und endlich aus Zoéllen und Steuern auf Seide ein Ertrdg-
nis von nicht weniger als 7 Millionen Pfund erwartet.

Der Widerstand gegen die Vorschlige des Schatzkanzlers setzte
sofort in scharfer Weise ein. Die franzosischen und italieni-
schen Seidenfabrikanten forderten ihre Regierungen auf, in London
Protest einzulegen und zum mindesten eine Hinausschiebung des
Zeitpunktes der Erhebung der Zolle zu verlangen. Dabei bleibe
dahingestellt, wieweit die franzésischen und italienischen Seiden-
industriellen, die fiir ihre Erzeugnisse selbst Schutzzolle bean-
spruchen, berechtigt sind, der englischen Regierung Vorwiirfe zu
machen. Mehr Gewicht hatten natiirlich die Einwénde der
Seidenindustriellen und -Héndler des eigenen Landes, deren Kri-
tik, Wiinsche und Begehren in der Presse, in zahlreichen Ver-
sammlungen und endlich auch in der Sitzung des. Unterhauses
vom 11. Mai zum Ausdruck kamen. Das Unterhaus erteilte der
Vorlage der Regierung mit zwei Drittel Mehrheit grundsitzlich
seine Zustimmung, erméichtigte sie aber, mit den beteiligten
Kreisen zu unterhandeln, um inbezug auf die endgiiltige Fest-
setzung der Ansitze eine Verstindigung herbeizufithren. Den
stirksten Widerstand fanden, was vom Standpunkte der Industrie
begreiflich erscheint, die Zolle auf Rohseide und Kunstseide, wie
auch die Besteuerung der Kunstseide. Die Zolle auf den Ge-
weben und Wirkwaren und auf der Konfektion wurden haupt-
séichlich von den britischen GroBhandels- und Exportfirmen be-
anstandet, die in der Londoner Handelskammer ihre Vertretung
besitzen. Soweit sich das Frgebnis der Unterhandlungen mit
der englischen Regierung zurzeit iiberblicken liBt, hat diese den
urspriinglichen fiskalischen Charakter ihrer Vorlage zugunsten
des Schutzzollprinzips wesentlich abgeschwicht und es haben die
Befiirworter von MaBnahmen zum Schutze der Seidenweberei,
der Einschriankung der Arbeitslosigkeit und der Beschaffung neuer
Arbeitsgelegenheiten den Sieg davongetragen gegeniiber der Auf-
fassung des ehemaligen Freihdndlers Churchill, es sei die Ein-

fuhr von Seiden und Seidenwaren in erster Linie als ergiebige
Einnahmequelle zu verwerten. Nur so lidBt es sich erkliren, daf
die Zolle auf der Rohseide und der Kunstseide und die Steuer
auf der Kunstseide erheblich herabgesetzt worden sind, wihrend
es fiir die Gewebe bei den urspriinglichen Ansitzen verbleiben
soll, und ein Entgegenkommen dem Seidenwarenhandel gegen-
liber sich einzig durch die ErmiBigung der Wertzolle auf halb-
seidenen Wirk- und Konfektionswaren feststellen liBt.

Wir veroffentiichen nunmehr die in Frage kommenden Zolle,
wobei neben den urspriinglichen Ansitzen im Budget (Finan-
cial statement) fiir das Jahr 1925/26, auch die Zolle zum Ab-
druck gelangen, wie sie aus den bisherigen Vereinbarungen zwischen
der Regierung und den beteiligten britischen Kreisen hervor-
gegangeu sind: Urspeiinglicher Zoll Vereinbarter Zol

per engl. Pfund (453,59 g)
L.s.d. L.s.d.
Seidencocons und Seidenabfille aller Art:

unabgekocht 0.1.6 0.1.0

ganz oder teilweise abgekocht 0.3.0 —
Rohseide: .

unabgekocht 0.4.0 0.3.0

ganz oder teilweise abgekocht 0.5.9 —
Seide, gezwirnt oder gesponnen, einschl.

Seidengarne und Fiden aller Art:

unabgekocht 0.4.8 0.3.0

ganz oder teilweise abgekocht 0.6.8 -
Seide enthaltende Gewebe:

unabgekocht 0.5.3 —

ganz oder teilweise abgekocht 0.7.9 —
Garne aus Kunstseide,

auch gezwirnt und geflochten 0.3.0 0.2.0

sowie Abfélle 0.3.0 0.1.0
Kunstseide enthaltende Gewebe 0.3.0 —

Nicht besonders aufgefiihrte Artikel,
die ganz oder teilweise aus Seide oder
Kunstseide hergestellt (made up) sind:

wenn  mehr als 200/ Seide oder

Kunstseide im Wert enthaltend 331/39/ —

o des Gesamwerles
wenn 52000 Seide oder Kunst-
seide im Wert enthaltend 331/30/0
. des Gesamtwerles
wenn nicht mehr als 505 Seide oder

Kunstseide im Wert enthaltend

100/
des Gesamtwerles

331/30/o 20/0
des Gesamtwertes  des Gesamtwertes

Fiir die im Inland hergestellten Kunstseidengarne und -Ab-
fille hatte die Regierung eine Steuer im Betrage von 214 Schil-
ling per Pfund vorgesehen. Der Ansatz ist nunmehr ermiBigt
worden auf 1 Schilling fiir Kunstseidengarne und auf 14 Schil-
ling fiir Kunstseidenabfille. Fiir Erzeugnisse aus Kunstseide ist
cine jihrliche Gebiithr (Annual licence duty) von 1 Pfund fest-
gesetzt.

Die Erzeugnisse aus den Dominions
fiinf Sechstel der vollen Zolle bezahlen.

und Kolonien sollen
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Fir die Bemessung des Zolles kommt bei -Garnen und Ge-
weben, die nicht ausschlieBlich aus Seide ~oder Kunstseide be-
stehen, nur der Seiden- oder Kunstseidenbestandteil in Anrech-
nung.

Die neuen Vorschlige des Schatzamtes, die, wie gesagt, auf
einer Verstindigung mit den beteiligten Kreisen beruhen, lassen
die Unterschiede in den Ansitzen fiir abgekochte und unabge-
kochte, d.h. fiir rohe und gefirbte bezw. erschwerte Ware in
vollem Umfange bestehen. Die Anstrengungen insbesondere der
Kreise des Seidenwaren- und Exporthandels, bei der Berech-
nung der Zolle die kiinstliche Erschwerung in Abzug zu bringen,
was eine nennenswerte Herabsetzung der Belastung zur Folge ge-
habt hitte, stieBen auf den Widerspruch der englischen Seiden-
weberei und insbesondere der Seidenhilfsindustrie, die aus diesem
Zollunterschied erhofft, daB ein Teil der ausldndischen Gewebe
nunmehr als Rohware zur Einfuhr nach GroB-Britannien ge-
langen werde, um dort gefirbt und erschwert zu werden.

Die Befiirchtung, es werde die englische Regierung, um einer
Ueberschwemmung von Waren vor- dem 1. Juli vorzubeugen,
die neuen Ansdtze schon friiher in Kraft treten lassen, hat sich
bisher nicht bewahrheitet, doch liegt eine nicht zu unterschétzende
Gefahr darin, daB nur diejenige Ware auf Zollfreiheit Anspruch
hat, die vor dem 1. Juli von den englischen Zollbehérden tat-
sichlich abgefertigt worden ist. Es geniigt also nicht, daB die
Ware vor diesem Zeitpunkt in England eintrifft, sondern sie
muB, um dem Zoll zu entgehen, vor dem 1. Juli bei dem Zoll-
amt deklariert worden sein. )

Ueber den EinfluB der neuen Zolle wird man sich erst spéter
ein Bild machen kénnen, doch steht heute schon fest, daB mit
einer Verteuerung der Ware im allgemeinen und infolgedessen
auch mit einer Einschrinkung im Verbrauch gerechnet werden
mufB, und ebenso mit einem Riickgang des Absatzes ausldndischer
Seidenwaren in GroB-Britannien. Fiir die schweizerische Sei-
den- und Wirkwarenindustrie insbesondere, werden die unmittel-
baren und mittelbaren Folgen auf alle Félle von einschneidender
Wirkung sein.
sich bei dem Vorschlag der Regierung um eine MaBnahme bleiben-
der oder nur voriibergehender Art handelt. Man wird sich
zwar wohl nicht der Hoffnung hingeben diirfen, daB in- verhalt-
nismibig kurzer Zeit die groBbritannischen Zolle auf Seiden-
waren wieder verschwinden werden, denn eine Industrie, die sich
einmal auf Schutzzolle eingestellt hat, wird alles daran setzen,
um sich diese zu erhalten, doch hat die Erfahrung gezeigt, daB
in England eine von der o&ffentlichen Meinung unterstiitzte Re-
gierung stark genug ist, um Zolle, die eine Zeitlang in Wirk-
samkeit waren, wieder zu beseitigen.

Fiir die von den englischen Seidenzéllen betroffenen aus-
lindischen Fabrikations- und Exportfirmen besteht die nichste
Aufgabe wohl darin, dafiic zu sorgen, daB sie nicht auch den
Zoll tragen oder vorschieBen miissen. Es sind Unterhandlun-
gen im Gange, um die verschiedenen Seidenplitze in dieser
Beziehung zu einem gemeinsamen Vorgehen zu veranlassen.

Erfahrungen und Ratschlige inbezug auf
den Gebrauch von Kunstseide.

Die Lyoner Verbinde der Seidenfdrbereien, Ausriistungs-An-
stalten und Druckereien haben im Februar 1925 an ihre Kund-
schaft ein Rundschreiben versandt mit der Ueberschrift ,In-
teressante Beobachtungen iiber den Gebrauch von kiinstlichen
Gespinsten bei der Herstellung von Geweben”. Es handelt sich
um Ratschlige, die sich auf die Verarbeitung von Kunstseide,
sowie die Behandlung von Geweben aus Kunstseide beziehen und
sich guf die Erfahrungen auch von Lyoner Seidenfabrikanten
stiitzen.

Wir lassen den Wortlaut des Rundschreibens folgen, wobei
wir die vom Verband der Seidenveredlungs-Industrie in Crefeld
besorgte Uebersetzung beniitzen:

Der Faden selbst.

Die kiinstliche Seide ist ein chemisch und physikalisch un-
regelmdBiges Produkt. Ein und derselbe Faden hat nur selten
eine gleichméBige Zusammenstellung von einem Ende zum andern,
sowohl vom chemischen Standpunkt als auch vom Standpunkt
der Dicke des Fadens.

Die Folgen dieser Unvollkommenheit sind, daB das Gewebe
aus kiinstlicher Seide, oder das Gewebe, welches Kunstseide
enthilt, oft in der Kette oder im Schuf streift.

Um diese Fehler soviel wie méglich zu vermeiden, ist es
bei der Herstellung eines Gewebes wichtig, daB nur Materialien

Dabei wird wesentlich in Frage kommen, ob es-

darin verbraucht werden, welche denselben chemischen Ursprung
haben und aus demselben Fabrikat stammen. Man soll auch ver-
meiden, Kunstseide der gleichen Provenienz, aber von verschie-
denen Fabrikationslots, zusammen zu verarbeiten.

Man sollte auch die niedrigeren Qualititen Kunstseide nicht
fiir Seidenartikel verwenden, bei welchen das rauhe Aussehen
der Kunstseide die Verwendung der Stoffe beeintrichtigt.

Das Leimen (Schlichten).

Wir empfehlen unserer Kundschaft, sehr vorsichtig zu sein
bei der Wahl des Leims (Schlichte) und folgende Ratschlige gefl.
beachten zu wollen:

a) Nur ein solches Verfahren beim Schlichten anzuwenden,
welches die Probe seiner Brauchbarkeit unzweifelhaft bestan-
den hat. '

b) In einem Gewebe die Mischung von zweierlei Schlichte
oder an zwei verschiedenen Daten hergestellter Schlichte sorg-
féltig vermeiden.

¢) Die Fasern nicht zu lange vor dem Verweben zu schlich-
ten. Ein Zeitpunkt von drei Monaten vor der Entschlichtung
muB als Hochstzeitpunkt betrachtet werden.

d) Die geschlichtete Kunstseide mu8, solange sie nicht ver-
arbeitet ' wird, in Strdhnen sorgsam verpackt, geschiitzt gegen
Tageslicht, Wérme = und zu groBe Feuchtigkeit aufbewahrt
werden.

Abhaspeln — Scheren — Weben.

Ueber diese drei Operationen wollen wir uns keine Be-
merkungen erlauben. Indessen mochten wir doch die Herren
Fabrikanten auf folgendes hinweisen:

a) Die Gewebe miissen mit einer guten Kante versehen sein.
Die Kante aus kiinstlicher Seide hat den Fehler, beim Farben
und Appretieren nicht geniigend widerstandsfahig zu sein.

Die aus mercerisierter Baumwolle hergestellte Kante bietet
groferen Widerstand und hat auBerdem den Vorteil, bezgl. des
Farbausfalles einen Farbton zu ergeben, welcher dem Gesamt-
farbton des kunstseidenen Gewebes ndher kommt als eine Kante
aus nichtmercerisierter Baumwolle. Die Zusammensetzung der
Kante iibt einen groBen Einflufl auf die Widerstandsfahigkeit des
Gewebes wihrend des Firbens aus. Fine unrichtig hergestellte
Kante ermdoglicht es dem Ausriister nicht, das Gewebe einer
sachgeméBen SchluBibehandlung zu unterziehen.

b) In den Webereien ist streng zu untersagen, daB Schlichte-
mittel benutzt werden, von denen nicht vorher festgestellt wird,
daB sie in lauwarmem Wasser absolut 18slich sind. Wir empfehlen
ganz besonders, den Gebrauch von Paraffin und Vaselindl zu
verbieten. :

c) In den Webereien muB darauf geachtet werden, daB die
Ketten und Stiicke absolut sauber gehalten werden. Flecken,
welche von Mineralgl herrithren und die schon bei Stiicken aus
natiirlicher Seide sehr unangenehme Folgen hinterlassen, beein-
trachtigen bei Geweben aus kiinstlicher Seide ganz auBerordent-
lich den Ausfall der Ausriistung.

Das Legen der Stiicke nach dem Weben.

Wir erlauben uns den Webereien zu empfehlen, das Ablegen
der aus kiinstlicher Seide hergestellten Stiicke sehr sorgfaltig
zu besorgen. Die empfindlichen Gewebe und besonders die-
jenigen, welche ganz aus Kunstseide hergestellt sind, sollen
moglichst auf Rollen der Farberei zugefiihrt werden.

Das Fédrben.
Es ist wichtig, den Férbereien mitzuteilen:
a) Die Art und Herkunft der verarbeiteten Kunstseide.
b) Die Art der angewendeten Schlichte und durch wen die
Schlichte ausgefiihrt ist; ferner wie oft die Seide geschlichtet ist.
c) Ob die Schlichtung schon zeitlich lange zuriickliegt.

Gewebe fiir Druckerei.

Man soll niemals unterlassen, anzugeben, ob das Gewebe fiir
Aetze vorzubereiten ist. Man soll sich nicht auf die Aussagen
gewisser Personen, die behaupten, daB kiinstliche Seide immer
dtzbar ist, verlassen. Das ist ein groBer Irrtum.

Die Angabe dieser Bezeichnung ist ebenfalls notig, damit
der Firber und Appreteur bei der Behandlung der Gewebe
jegliche Benutzung von fetthaltigen Materialien vermeiden.

Wichtige Bemerkungenbetr. Gebrauch der Ace-
tatseide in der Zusammenstellung der Gewebe.
Was fiir die kiinstliche Seide im allgemeinen gilt und wie
wir es vorstehend ausgefiihrt haben, ist ganz besonders zu be-
achten, wenn es sich um Acetatseide handelt.
Im iibrigen mochten wir Ihre Aufmerksamkeit auf folgende
Punkte lenken:



	Seidenzölle in Gross-Britannien

